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Zl.: 004-1-GR/001/2019 - 18. S.i.d.P.  

 

Verhandlungsschrift  

 

der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
 

am Donnerstag, den 14.03.2019 im Gemeindeamt - Sitzungssaal 
 

Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr  

Anwesende: 

 

Bürgermeister als Vorsitzender 

Herr Wilhelm Wurm SPÖ  

Vizebürgermeister 

Herr Rudolf jun. Brandstetter SPÖ  

Gemeindevorstandsmitglieder 

Frau Dipl.-Ing. (FH) Renate Oitzl SPÖ Herr Anton Winkler ÖVP 

Herr Mag.rer.soc.oec. Günther Zillner SPÖ Herr Josef Aichinger ÖVP 

Herr Dipl.-Ing. Johannes Matzinger ÖVP  

Gemeinderatsmitglieder 

Herr Herbert Puchner SPÖ Frau Andrea Lukas SPÖ 

Herr Ing. Anton Puchner SPÖ Herr Franz Dürr SPÖ 

Herr Mag. Klaus-Jürgen Guldner SPÖ Frau Mag. theol. Michaela Alexander ÖVP 

Herr Ing. Gerald Engleitner SPÖ Herr Ing. Klaus Samhaber ÖVP 

Herr Rene Wöckinger SPÖ Herr BSc Hannes Plank ÖVP 

Frau Sabine Schwarzendorfer SPÖ Herr Markus Krieger ÖVP 

Herr Mario Mayrwöger SPÖ Herr Karl Barnreiter BUNT 

Frau Ute Schweighofer SPÖ Herr Anton Kapplmüller BUNT 

Gemeinderats-Ersatzmitglieder 

Herr Jürgen Matzinger ÖVP Vertretung für Frau Irmgard Schwarzenberger 

Herr Helmut Kalchgruber ÖVP Vertretung für Herrn Erwin Pachner 

 

Entschuldigt fehlen: 

Gemeinderatsmitglieder 

Herr Erwin Pachner ÖVP  

Frau Irmgard Schwarzenberger ÖVP  

 

Unentschuldigt fehlen: 

Niemand 

 

Gemeindeamt Unterweitersdorf 
4210 Unterweitersdorf, Gusentalstraße 1A  

Tel.: 07235-63014-0  Fax: 07235-63014-13 
http://www.unterweitersdorf.at 
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Der Leiter des Gemeindeamtes (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF): 
Gde.Sekr. Matzinger Christian 

 

Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 
Keine 

 

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 
Gde.Sekr. Matzinger Christian u. VB Lehner Gerhard 

 

Anzahl Zuhörer: 2 

 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 

1. die Sitzung von ihm, dem Bürgermeister, einberufen wurde; 

2. die Verständigung hiezu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Er-

satzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 01.03.2019 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt 

ist und die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich 

kundgemacht wurde; 

3. die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

4. dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 13.12.2018 bis zur heutigen Sitzung wäh-

rend der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während der Sitzung zur Ein-

sicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen 

eingebracht werden können. 

5. Als Mitunterfertiger für das bei der Sitzung aufliegende Protokoll werden gemäß § 54 Abs. 5 Oö. 

GemO. 1990 idgF. von den Fraktionen folgende Personen namhaft gemacht:    

     

SPÖ: Zillner Günther ÖVP: Matzinger Johannes BUNT: Barnreiter Karl 

  

 

 

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 

 

 

Ehrung Wöckinger Hubert 

Bgm. Wurm übergibt an Wöckinger Hubert den Ehrenring der Gemeinde Unterweitersdorf. 

 

 

Anfrage von GR Barnreiter Karl 

Mit Schreiben vom 28.02.2019 wurde eine Anfrage an den Bürgermeister gestellt (siehe Beilage). 

Bgm. Wurm verliest diese und antwortet wie folgt: 

 

Zu 1) – welche Veranstaltungsräume stehen im Eigentum der Gemeinde und wie groß sind diese? 

- Gemeindesaal mit 132 m² 
- Fassungsvermögen ca. 120 Personen 
- 110 Stühle / 20 Tische 
- Ca. 50 Veranstaltungen/Sitzungen pro Jahr 
- Zukünftig ebenfalls Veranstaltungsraum – bei Vergrößerung wird die Auslastung höher (Veranstaltun-

gen aus Schule können dann im Saal abgehalten werden) 
Geplante Vergrößerung lt. Projektentwurf: ca. 60 m² (Sessellager, Ausschankbereich bzw. ev. Bühnen-
bereich) 

 

Turnsaal der Volksschule ist keine Veranstaltungsräumlichkeit! 

 

 

zu 2) – Mietvertrag RB Region Gallneukirchen im Gemeindewohnhaus 
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- Mietvertrag ist unbefristet mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten – lt. GR-Beschluss vom 27.04.2017 
- Lt. Telefongespräch mit Dir. Kralik ist seitens der Bank keine Kündigung geplant! 

 

 

Dringlichkeitsantrag „Gründung eines Standesamtsverbandes – Grundsatzbeschluss 

Es liegt ein Dringlichkeitsantrag vor 14.03.2019 (siehe Beilage) vor. Bgm. Wurm verliest diesen und 

eröffnet die Debatte – keine Wortmeldungen. 

 

Beschluss:  

Mittels einstimmigen Handzeichens wird die Dringlichkeit genehmigt und die Behandlung erfolgt 

unter Pkt. 19 (Allfälliges). 

 

 

Ausschluss der Öffentlichkeit bei Pkt. 7 

Bgm. Wurm stellt den Antrag, dass die Öffentlichkeit bei Punkt 7 aus Datenschutzgründen ausge-

schlossen wird. 

 

Beschluss:  

Mittels einstimmigen Handzeichens wird der Ausschluss der Öffentlichkeit beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tagesordnung, Beratungsverlauf, Anträge, Beschlüsse: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.  Berichte, Informationen und Stellungnahmen des Bürgermeisters 
 

Bgm. Wurm berichtet über folgendes: 

 

Neue INKOBA Statuten  

Das Jahr 2018 war in der Inkoba Region Freistadt unter anderem von der Überarbeitung der Statuten 

für eine zukunftsorientierte Ausrichtung bestimmt. In mehreren Arbeitskreissitzungen wurde ein Ent-

wurf erarbeitet, der Mitte 2018 in drei Informationsrunden den Gemeindevertretern aller Mitglieds-

gemeinden vorgestellt wurde. Im Herbst haben alle Gemeinden die entsprechenden Gemeinderatsbe-

schlüsse zur „Neuausrichtung der Inkoba Statuten“ gefasst 

Diese rechtskräftigen Statuten liegen seit kurzem vor. Die OÖ Landesregierung hat die Satzung des 

Verbandes per Verordnung vom 28. Februar 2019 genehmigt.  

Die Entwicklung INKOBA Freistadt Süd läuft gut an. Die Brauerei Freistadt will auf 2,2 ha ein Lo-

gistikzentrum errichten mit 35 Arbeitsplätzen.  Das Lagerhaus Freistadt will auf 1,6 ha eine neue 

Werkstätte bauen, da es bei der alten keine Erweiterungsmöglichkeit mehr gibt. Von verschiedenen 

Firmen gibt es ein Interesse der Ansiedelung. Die INKOBA Hauptversammlung wird sich am 15. Ap-

ril damit beschäftigen und darüber abstimmen. 
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LIWEST 

Das Gemeindegebiet wurde in drei Ausbaustufen eingeteilt. Eine Übersichtskarte ist auf der Gemein-

dehomepage einzusehen. 

Für die Ausbaustufe 1 wurde am 27.11. 2018 und am 12. März 2019 informiert. Der Baubeginn ist im 

April 2019. 

Für die Ausbaustufe 2 findet die Informationsveranstaltung am 13. Juni 2019 statt. 

 

 

Hallenbadsanierung Gallneukirchen 

Der Gemeindevorstand hat sich in der Sitzung am 07.03.2019 mit der Thematik „Kostenbeteiligung 

Hallenbadsanierung Gallneukirchen“ beschäftigt und es wird folgendes festgestellt: 

  
-     Nachdem das Projekt „überregional“ ist, sollte das Land jedenfalls höhere Kosten übernehmen. 

-    Die Zahlen der Studie hinsichtlich Auslastung erscheinen hinterfragungswürdig bzw. eher zu hoch – da-

her könnten die prognostizierten Kosten empfindlich höher werden. 

-    Eine Kostenübernahme bzw. Zusage aus der Sicht der Gemeinde Unterweitersdorf ist daher nicht mög-

lich. Grundsätzlich ist aber eine „langfristige“ Zusage einer Kostenbeteiligung auf Grund der ungewis-

sen Finanzlage der Gemeinden nicht möglich. 

  

 

Aktueller Stand Kooperationsräume 

Am 22.10. hat in Freistadt die Veranstaltung bezüglich neuer Kooperationsräume in Gallneukirchen 

stattgefunden. Bei der Gemeinderatsitzung am 13.12. 2018 wurde ein positiver Beschluss gefasst, sich 

daran zu beteiligen. Im Bezirk Freistadt gibt es ja schon einige Kooperationen wie Region RUF mit 

den vier Gemeinden, die INKOBA mit 27 Gemeinden, Mühlviertler Kernland, Mühlviertler Alm, um 

nur einige davon zu nennen.                                                                                                                                

Seitens des Landes OÖ. war vorgesehen im Februar über die weitere Vorgangsweise zu informieren. 

In einem Schreiben wurde uns vom neuen Landesrat Achleitner mitgeteilt, dass derzeit keine weiteren 

Gespräche geplant sind und diese eventuell zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. 

 

 

Gemeinderatsprotokolle auf Homepage 

Nachdem die Gemeindeordnung geändert wurde, können die genehmigten Protokoll wieder online 

gestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

Zu 2.  Örtlicher Prüfungsausschuss - Prüfbericht vom 25.02.2019 
 

S a c h v e r h a l t : 
Der Prüfungsausschuss hat am 25.02.2019 zwei Prüfungsausschuss-Sitzungen abgehalten, worüber 

der Bericht vorliegt. Dieser Bericht samt Verhandlungsschrift wurde den Fraktionen mit der Einla-

dung zu dieser Sitzung übermittelt (§ 91 (4) Oö. GemO. 1990 idgF.). 

Gemäß § 91 (4) O.ö. GemO. 1990 ist jeder Bericht des Prüfungsausschusses dem Gemeinderat (inner-

halb von 12 Wochen ab Unterfertigung) vorzulegen. 

 



 

Seite 5 
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Stellungnahme des Bürgermeister: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Prüfungsausschussobm. Samhaber berichtet im Sinne des Sachverhalts und verliest den Prüfbe-

richt. 

Die Stellungnahme des Bürgermeisters wird von Bgm. Wurm persönlich verlesen und er hält fest, 

dass seitens der BUNT-Fraktion über den Rechnungsabschluss 2017 bereits die gleiche Diskussion 

hinsichtlich Kanalgebühren geführt wurde. Die Gemeinde muss die entsprechenden Gebühren einhe-

ben, ansonsten wären ca. 1,2 Mio. Euro an Landesförderungen verloren gegangen. 

GR Barnreiter meint, dass man hier unterschiedlicher Auffassung ist. Im Rechnungsabschluss wird 

beim Kanalbetrieb ein Überschuss von € 243.915,25 ausgewiesen und die BUNT-Fraktion ist der An-

sicht, dass man diesen Überschuss zur Gänze der Rücklage zuführen müsste und nicht den Großteil 

zur Stützung des ordentlichen Haushaltes zu verwenden. Die Bürger haben zu viel bezahlt. 

Gde.Sekr. Matzinger erklärt dazu, dass durch die Kameralistik in der Buchhaltung keine genauere 

Darstellung möglich ist und daher die Aussagen nicht richtig sind. Es werden ausgabenseitig so viele 

Komponenten nicht berücksichtigt (Abschreibung, kalkulatorische Zinsen, usw.) und dass nur eine 

Einnahmen- u. Ausgabenrechnung dargestellt wird. Genauere Erkenntnisse lassen sich nur aus der 

Gebührenkalkulation, welche immer dem jeweiligen Voranschlag beizulegen ist, herauslesen – darin 

ist zu sehen, dass es keine bzw. nur geringe Überschüsse gibt.  

Seitens der Aufsichtsbehörde wurde in den Prüfberichten zum Voranschlag oder Rechnungsabschluss 

niemals Beanstandungen gemacht und die Vorgangsweise der Gemeinde zur Kenntnis genommen. 

Mit der VRV 2015 wird die Darstellung ganz anders werden, ob es dann besser ist, wird man sehen. 

Bgm. Wurm macht der BUNT-Fraktion den Vorwurf, dass sie sich vor einer Prüfungsausschuss-

Sitzung zu wenig informieren und es werden immer wieder Anschuldigungen gemacht, dass der Ge-

meinderat ungesetzliche Beschlüsse fasst und es werden irgendwelche Paragraphen zitiert. Es wäre 

die Aufgabe von Fraktionsobmann Barnreiter seine Ausschussmitglieder entsprechend zu schulen – 

dafür erhält er ja auch eine entsprechende Aufwandsentschädigung. 

Der Prüfungsausschuss hat bisher die Gebührenkalkulation nie angeschaut bzw. geprüft, um  daraus 

genauere Schlüsse ziehen zu können. Das Gemeindeamt wird die entsprechenden Unterlagen bei Be-

darf bereitstellen. 
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GV DI Matzinger findet es müßig, dass jedes Jahr die gleiche Diskussion geführt wird, obwohl schon 

mindestens 2 Jahre auf die neue VRV verwiesen wird, wo sich diese Situation anders darstellen wird.  

 

Beschlussvorschlag: 

 Kenntnisnahme (mit Abstimmung) 

 

Beschluss: 

Der Prüfbericht vom 25.02.2019 (Teil 1 + Teil 2) wird zur Kenntnis genommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

Zu 3.  Prüfbericht BH Freistadt zum Voranschlag 2019 
 

Sachverhalt: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. Wurm leitet ein und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Gde. Sekr. Matzinger erläutert die Details und verliest den Prüfbericht. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag: 

 Kenntnisnahme mit Abstimmung 

 

Beschluss: 

Der Prüfbericht der BH Freistadt zum Voranschlag 2019 wird zur Kenntnis genommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

Zu 4.  Subventionen an Vereine 
 

Sachverhalt: 

Folgende Subventionsansuchen, die in die Zuständigkeit des Gemeinderates fallen, stehen zur Diskus-

sion: 

 

 Musikverein Unterweitersdorf  € 3.000,00  (Rechnungsnachweis erforderlich)  

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. Wurm berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2019):  

 Gewährung Subvention lt. Sachverhalt 

 

Beschluss: 

Die Gewährung einer Subvention von € 3.000,00 an den Musikverein Unterweitersdorf wird 

beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 5.  Kassenkredit 2019 - Vertrag 
 

Sachverhalt: 
Der Gemeinderat hat am 13.12.2018 den Haushaltsvoranschlag für 2019 beschlossen, wobei der 

Höchstbetrag der Kassenkredite (maximal 1/4 der ordentlichen Einnahmen), die im Finanzjahr 2019 

aufgenommen werden dürfen, mit € 1,131.200,00 festgesetzt wurde. 

 

Zur Angebotlegung wurden folgende Banken eingeladen: 

 RB Region Gallneukirchen: Anbot vom 15.01.2019  

 Aufschlag Euribor 0,500 %, fix bis 28.02.2019, dann 6-M-Euribor 

 mit einem Aufschlag von 0,9%  

 Kontoführung pro Vj.: € 47,64 

 Habenzinsen: 0,010% 

 

 Sparkasse Pregarten: Anbot vom 25.01.2019 

 Aufschlag Euribor 0,8 %, Kontoführung pro Monat: fehlt 

 Habenzinsen: 0,010% 

 

 Oberbank AG: kein Anbot gelegt 

 

 Sparkasse Gallneukirchen: kein Anbot gelegt 

 

 

 

 

Darlehensvertrag mit der RB Region Gallneukirchen: 
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Gemäß § 83 O.ö. Gemeindeordnung 1990 idgF. ist für die Aufnahme des Kassenkredites keine auf-

sichtsbehördliche Genehmigung notwendig. 

 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. Wurm berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2019):  

 Genehmigung Kassenkredit bei der RB Region Gallneukirchen 

 

Beschluss: 

Die Genehmigung des Kassenkredites bei der RB Region Gallneukirchen wird erteilt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 6.  Änderung Dienstpostenplan 2019 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat den Dienstpostenplan zuletzt am 27.09.2018 wie folgt festgelegt bzw. beschlos-

sen: 

 

Anzahl Einreihung 

alt 

Einreihung 

neu 

Hinweise 

Allgemeine Verwaltung 

1,000 B II-VI GD 11.1  

1,000  GD 16.3  

0,975  GD 18.5 mít 1.1.2012 mit 78,75% besetzt – Ausnutzung auf 

Grund des zu erwartenden Bedarfes wird in den 

nächsten Jahre erfolgen (laufende Anpassung)! 

1,000  GD 18.5  

1,000  GD 18.4 Buchhalter/in 
Handwerklicher Dienst 

1,000 VB II/p3 GD 19.1 Bauhof-Wasserwart 

ad personam  

1,000  GD 19.1 Bauhof-Straßen 

1,000 VB II/p3 GD 19.1 Bauhof-Gebäudeverwaltung 

ad personam  

1,000  GD 18.3 Bauhof  

Leitung der Kläranlage 

0,775  GD 25.2 ASZ+Abfallabfuhr 

5 Teilbeschäftige 

0,260  GD 25.1 Gebäudereinigung 

derzeit 1 Teilbeschäftigte 

Schülerausspeisung + Schüleraufsicht 

0,640  GD 21.8 Köchin 

0,100  GD 25.2 Küchenhilfe 

0,120  GD 25.2 Schüleraufsicht 

Schulreinigung 

1,050  GD 25.1 Gebäudereinigung 

Kindergarten 

4,380 VB I L/l2b 1 KBP Pädagoginnen 3,770 

Stützkraft 0,610 

2,880  GD 22.3 Helferinnen 

0,550  GD 25.1 Reinigungskraft 

0,312  GD 25.4 Busbegleitung 

 

Der Dienstpostenplan ist seit 13.10.2018 rechtswirksam. 

 

Geplante Änderung im Bereich der Verwaltung: 

Nachdem Grabner Lisa mit 12.06.2019 aus dem Karenzurlaub zurückkommt und mit 13,5 Wochen-

stunden beschäftig werden möchte, ist eine Anpassung erforderlich. Groiß Stefan wurde 2015 als Ka-

renzvertretung aufgenommen und soll weiterhin in der Buchhaltung verbleiben, da in diesem Bereich 

ein entsprechender Mehraufwand (Umstellung „VRV-Neu“) besteht.  

Grabner Lisa soll im Bereich „Bürgerservice und Bauverwaltung“ als Unterstützung für Brandstetter 

Alice eingesetzt werden. Zum bestehenden Dienstpostenplan besteht ein Mehrbedarf von 6 Wochen-

stunden. 

 

0,975 

1,125 

 GD 18.5 Bürgerservice + Bauverwaltung 

Brandstter Alice 78,75% 

Grabner Lisa 33,75 

 



 

Seite 20 

Rechtslage lt. Dienstpostenplanverordnung 2002 

 
Daraus ergibt sich, dass der aktuelle Dienstpostenplan bei weitem nicht die Vorgaben der Verordnung 

erreicht und daher die geringfügige Anpassung gerechtfertigt ist – vor allem unter der Betrachtung des 

ständigen Bevölkerungszuwachses und des damit verbundenen Aufwands. Weiters steigt der 

Aufgabenbereich (z.B. Umstellung VRV-Neu) ebenfalls kontunierlich.  

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. Wurm berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Gde.Sekr. Matzinger erläutert die Änderung im Detail. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2019): 

 
Anzahl Einreihung alt Einreihung neu Hinweise 

Allgemeine Verwaltung 

1,000 B II-VI GD 11.1 Amtsleitung 

1,000  GD 16.3 Buchhaltung 

1,975 

2,125 

 GD 18.5 Bürgerservice/Bauverwaltung 

1,000  GD 18.4 Buchhaltung 

Handwerklicher Dienst 

1,000 VB II/p3 GD 19.1 Bauhof-Wasserwart (ad personam) 

1,000  GD 19.1 Bauhof-Straßen 

1,000 VB II/p3 GD 19.1 Bauhof-Gebäudeverwaltung (ad personam) 

1,000  GD 18.3 Bauhof-Leitung der Kläranlage 

0,775  GD 25.2 ASZ+Abfallabfuhr (5 Teilbeschäftige) 

0,260  GD 25.1 Gebäudereinigung (derzeit 1 Teilbeschäftigte) 

Schülerausspeisung + Schüleraufsicht 

0,640  GD 21.8 Koch/Köchin 

0,100  GD 25.2 Küchenhilfe 

0,120  GD 25.2 Schüleraufsicht 

Schulreinigung 

1,050  GD 25.1 Gebäudereinigung 

Kindergarten 

4,380 VB I L/l2b 1 KBP PädagogenInnen 

2,880  GD 22.3 HelferInnen 

0,550  GD 25.1 Gebäudereinigung 

0,312  GD 25.4 Busbegleitung 

 

Beschluss: 

Die Änderung des Dienstpostenplanes wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 8.  Lehre für Asylwerbende in Mangelberufen - Resolution 
 

Sachverhalt: 

Die Bundesregierung hat unter Federführung des Innenministeriums den so genannten „Hundstorfer-

Erlass“ aus dem Jahr 2012, wonach Asylwerberinnen und Asylwerber in Mangelberufen eine Lehr-

Ausbildung absolvieren dürfen, aufgehoben. Die Zusicherung, dass zumindest jene Asylwerberinnen 

und Asylwerber, die bereits eine Lehre absolvieren, nicht abgeschoben werden sollen, wurde bedauer-

licherweise nicht eingehalten und zurückgezogen. 

 

Diese Entscheidung wird sowohl menschlich als auch wirtschaftlich für falsch erachtet. 1.000 Unter-

nehmerInnen, 100 Gemeinden mit 2,7 Mio EinwohnerInnen und mehr als 63.000 Privatpersonen ha-

ben sich überparteilich in der Initiative „Ausbildung statt Abschiebung“ zusammengeschlossen, um 

eine Lösung der Vernunft zu finden. Auch der Landeshauptmann von Oberösterreich, Thomas Stelzer, 

hat gegenüber der APA bedauert, dass „keine Lösung mit Hausverstand“ gefunden wurde. 

Die Umsetzung der Kernforderungen von „Ausbildung statt Abschiebung“ – keine Abschiebungen 

während der Ausbildung, Umsetzung des deutschen 3plus2-Modells und weiterhin Zugang für Asyl-

werberinnen und Asylwerbern zur Lehre – würde allen nützen: sinnvolle Integration wird vorangetrie-

ben, der Lehrlingsmangel verringert und damit der Wirtschaftsstandort abgesichert und insgesamt 

profitiert damit unsere Gesellschaft insgesamt. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. Wurm berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Vzbgm. Brandstetter befürwortet die Resolution. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2019): 

Die österreichische Bundesregierung wird aufgefordert ihre Entscheidung zu   überdenken und eine 

Lösung mit Hausverstand zu finden, die ermöglicht, dass Asylwerberinnen und Asylwerber nicht von 

ihrem Arbeits- und Ausbildungsplatz abgeholt und abgeschoben werden und die ermöglicht, eine Leh-

re auch während des laufenden Asylverfahrens absolvieren zu dürfen.  

Nur so können die Herausforderungen Integration und Verringerung des Fachkräftemangels gelingen. 

 

Beschluss: 

Die Resolution wird beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

Zu 9.  Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 5.31 (Erweiterung Dorninger - Gewerbe-

park) - Beschlussfassung 
 

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 27.09.2018 haben die Grundeigentümer Rammer Heinrich/Eva um die Änderung 

des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Betriebsstraße in Radingdorf ersucht. 

Betroffenes Grundstück: 1239/1 

Fläche:   ca. 5.000 m² 

Aktuelle Widmung:  Grünland 

Neue Widmung:  Betriebsbaugebiet 

 

Begründung: 
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Die Firma Dorninger Hytronics hat die Fläche gepachtet und möchte dort einen Parkplatz für die be-

stehende Betriebsanlage errichten. Notwendig ist dies, da die Betriebsanlage erweitert wird. 

 
 

Auszug aus ÖEK: 
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Mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2018 wurde das Verfahren über die Änderung eingeleitet. 

 

 
 

Mit Kundmachung/Verständigung vom 17.12.2018 wurde allen Betroffenen Gelegenheit zur Abgabe 

einer Stellungnahme bis zum 28.02.2019 gegeben – folgende sind eingelaufen: 

 

21.12.2018 Netz Oberösterreich – kein Einwand 

27.12.2018 BBK Freistadt – keine Einwände 

08.01.2019 Oö. Landarbeiterkammer – keine Einwände 

08.01.2019 Marktgemeinde Wartberg/Aist – keine Einwände 

24.01.2019 INKOBA Freistadt – kein Einwand. Hinweis auf „optimiertes Parken“ (ressourcen-

schonender Umgang mit Flächen). 
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18.01.2018  Amt der Oö. Landesregierung – Regionsbeauftragter für Natur- und Landschaftsschutz 

– keine Bedenken. 

23.01.2019 Amt der Oö. Landesregierung – Abt. Raumordnung – keine Einwände. 

29.01.2019 Amt der Oö. Landesregierung – Abt. Wasserwirtschaft – Planung wird zugestimmt. 

04.02.019 Amt der Oö. Landesregierung – Abt. Straßenbau und –erhaltung – kein Einwand 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI (FH) Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Bgm. Wurm hebt nochmals das Parkplatzproblem hervor und meint, dass die Flächen sehr wertvoll 

sind und zukünftig das Problem mit Park- oder Tiefgaragen gelöst werden sollte. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2019): 

 Genehmigung Umwidmung lt. Sachverhalt 

 

Stellungnahme Parkplatznutzung und Baubestand: 
Durch den Ausbau der Fa. Dorninger wird der bestehende Betriebsstandort 

massiv nachverdichtet und dadurch sind auch bestehende Parkplätze verloren 

gegangen. 

Der neu geschaffene Parkplatz ist für den Betrieb zwingend erforderlich 

und führt zudem auch zu einer Entlastung des öffentlichen Raumes (Be-

triebsstraße). 
Durch die festgelegte Widmung Betriebsbaugebiet ist zudem gewährleistet, 

dass die Fläche mittelfristig auch bebaut werden kann.  

 

Im Zuge des Ausbaues des bestehenden Betriebsstandortes mussten „Ersatz-

parkplätze“ geschaffen werden, da einerseits Parkflächen wegfallen bzw. 

bei der Bauausführung hinderlich waren. 

Im Zuge des Bau- und Gewerbeverfahren für die Betriebserweiterung wurde 

daher die gegenständliche Fläche (im ÖEK bereits als „B“ vorgesehen), die 

gegenüber dem Betriebsstandort liegt, als sinnvoll erachtet.  

 

Beschluss: 

Die Umwidmung wird gemäß Sachverhalt und Beschlussvorschlag genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: 23 Ja-Stimmen (SPÖ+ÖVP-Fraktion), 2 Stimmenthaltungen (BUNT-Fraktion) 
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Zu 10.  Bebauungsplan Nr. 11 (Unterweitersdorf Süd-Ost) - Auflassung 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 17.09.2015 die Einleitung des Verfahrens über die Auflassung des Bebau-

ungsplanes Nr. 11 (Unterweitersdorf Süd-Ost) beschlossen. 

 

Mit Kundmachung und Verständigung vom 19.12.2018 wurden alle Betroffenen zur Abgabe einer 

Stellungnahme bis zum 28.02.2019 aufgefordert. 

 

Folgende Stellungnahmen sind eingelaufen: 
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Hinweis: die Hochspannungsleitung wurde bereits vor Jahren „unterirdisch“ (zum Großteil im öffent-

lichen Gut) verlegt – siehe Stellungnahme Linz Strom AG! 

Weiters wird die Leitung bei der Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes erfasst und mit der 

Schutzzone ausgewiesen. 

 

 
 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI (FH) Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 
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GR Barnreiter bringt wieder die Sichtweise der BUNT-Fraktion vor, dass die Bebauungsrichtlinien 

verpflichtend eingehalten werden sollten.  

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger  Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2019): 

 Ersatzlose Auflassung des Bebauungsplanes 

 

Beschluss: 

Der Bebauungsplan wird gemäß Sachverhalt ersatzlos aufgelassen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 11.  Betriebsbaugebiet - Parkplatzproblem - Erlassung Halte- und Parkverbot 
 

Sachverhalt: 

Am 16. Mai fand eine Besprechung im Betriebsbaugebiet wegen der „Parkplatzsituation“ statt. 

 

Teilnehmer: 

Dorninger Bernhard, Bgm. Wurm, AL. Matzinger, AL Wolfsegger, Kreindl Christa, Max Mandl 

 

Ergebnis: 

Fa. Dorninger plant Betriebserweiterung – dadurch wird voraussichtlich die Parkplatzsituation ver-

schlechtert. 

Aktuell wird bereits entlang der Betriebe auf der Straße geparkt. Dadurch ist ein Fahrstreifen beein-

trächtigt. Weiters sind LKW, Busse usw. abgestellt. 

 

Diskutiert werden folgende Möglichkeiten: 

 Verringerung Verkehr (Fahrgemeinschaften) 

 Parkplatz schaffen  
o Rammer verlangt hohe Pacht (€ 7,20/m²) – nicht realistisch 
o Fläche hinter Fa. Steinbauer (Eigentümer Schaumberger) wäre eine Möglichkeit (Problem: RegioTram) 
o Fläche vor Shell-Tankstelle (Eigentümer Plank) – wäre ideal – auch für Pendler und FeelWell 
o Längsparker entlang Betriebsstraße auf Versorgungsstreifen. Fahrbahn müsste auf 3m reduziert wer-

den. Problem: Winterdienst, Zufahrten usw.) 
 
Aktuell häufen sich nun die Beschwerden über parkende Fahrzeuge (vor allem LKW) und es wurde die 

Erlassung eines „Parkverbotes“ vorgeschlagen. 
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Wunsch nach einer Geschwindigkeitsbeschränkung (akutell ist 50 km/h verordnung): 
 

 
 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI (FH) Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Bgm. Wurm erwähnt, dass dieses Halte- und Parkverbot auch die Gemeinde Wartberg betrifft. Beim 

Wunsch nach einer 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung wurde bereits im Ausschuss keine Not-

wendigkeit gesehen. 

GR Kapplmüller befürwortet diese Maßnahme, weil dort sehr viele Busse u. LKW´s abgestellt wer-

den und damit die Sicht bei Ein- u. Ausfahrten stark beeinträchtigt wird. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2019): 

 Erlassung Halte- und Parkverbot 

 Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h wird abgelehnt 

 

Beschluss: 

Die Erlassung eines Halte- und Parkverbotes wird beschlossen, eine Geschwindigkeitsbeschrän-

kung auf 30 km/h wird aber abgelehnt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 12.  Amtsgebäude - Erweiterung/Sanierung, Grundsatzbeschluss 
 

Sachverhalt: 

Das Amtsgebäude wurde 1994-1996 errichtet und seit geraumer Zeit besteht ein zusätzlicher Platzbe-

darf im Erdgeschoß (Büroräumlichkeiten). Durch das ständige wachsen der Gemeinde ist in naher 

Zukunft weiteres Personal erforderlich bzw. ist die Buchhaltung für 2 Arbeitsplätze entsprechend zu 

adaptieren. Sinnvoll ist auch ein eigenes Büro für das Bauamt. 

 

Das Architektenbüro TEAM M (ursprünglicher Planer des Amtshauses) hat am 17.05.2018 einen 2. 

Vorentwurf erstellt, der auch eine Erweiterungsmöglichkeit für den Saal vorsieht. 
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Stellungnahme Land Oberösterreich IKD: 
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Erweiterung Gemeindesaal – Stellungnahme: 

Nachdem das GH Preinfalk mit Jahresende 2018 zugesperrt hat, gibt es keinen Veranstaltungssaal in 

der Gemeinde – daher ist der Erhalt bzw. Vergrößerung des „Gemeindesaals“ unbedingt erforderlich. 

Durch den Zubau werden im Wesentlichen zusätzliche „Nebenflächen“ (Ausschankbereich, Sessella-

ger) geschaffen. Somit wird zukünftig sichergestellt, dass Veranstaltungen bis max. 150 Personen in 

der Gemeinde abgehalten werden können – dies ist für ein „Funktionieren“ der Gemeinde unerläss-

lich. Ein Ausweichen auf „Nachbargemeinden“ würde die Veranstalter abhalten und daher große ne-

gative Auswirkungen auf das „Gemeindeleben“ haben. 

Wie im Gutachten festgehalten, ist auch der Einbau von Büroräumlichkeiten und die damit verbunde-

ne Verkleinerung des Saals nicht sinnvoll und würde die bestehende Struktur zerstören. 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass ein „Veranstaltungsraum“ (es ist kein Veranstaltungs-

zentrum) in der Größe unbedingt erforderlich ist. Die Räumlichkeiten werden auch „multifunk-

tionell“ genutzt (Sitzungen, Trauungen, Versammlungen usw.). 

 

Folgende Schritte sind nun erforderlich: 

 Baurechtliche Abklärung (Zubau an Grundgrenze) – Bebauungsplan oder Grundkauf, Gefahren-

zonenplan „Kleine Gusen“ 

 Grundkauf Lehner klären 

 Genehmigung Raumprogramm durch Land Oö. (Kostendämpfungserlass) 

 Finanzierung 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI (FH) Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

GV DI Matzinger meint, dass Monate um Monate vergehen und es eine ziemlich langwierige Sache 

ist. Seiner Meinung nach sollte der Ausbau größtmöglich gemacht werden. 

Bgm. Wurm sagt ebenfalls, dass alles verzögert wird und Gde.Sekr. Matzinger erläutert die geplan-

ten Maßnahmen im Detail.  

GR Barnreiter erklärt, dass seine Fraktion keine Notwendigkeit für den Saalausbau sieht und sie 

deshalb dagegen stimmen werden. 

 

Beschlussvorschlag: 

Grundsatzbeschluss über Projekt und Genehmigung Stellungnahme lt. Sachverhalt zur Saalerweite-

rung. Weiters ist die Planung entsprechend der Stellungnahme zu überarbeiten. 

 

Beschluss: 

Es wird ein Grundsatzbeschluss über das Projekt mit Erweiterung Gemeindesaal gefasst. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: 23 Ja-Stimmen (SPÖ+ÖVP-Fraktion), 2 Nein-Stimmen (BUNT-Fraktion) 
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Zu 13.  Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED; Auftragserteilung 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 13.12.2018 den Grundsatzbeschluss über das Projekt und den Finanzierungs-

plan Nr. 1 mit Gesamtkosten von € 171.200,00 beschlossen. 

 

Die Fa. Kampl AKUN Lichttechnik GmbH hat die Ausschreibung durchgeführt und am 30.01.2019 

fand die Angebotsöffnung mit folgendem Ergebnis statt: 

 

 
 

 



 

Seite 39 

 
 

Im Finanzierungsplan sind die Umstellungskosten mit € 160.000,00 ausgewiesen, sodass sich aktuell 

Mehrkosten zum Angebotspreis von € 39.675,00 ergeben. 

 

 Einsparungen (Änderung von 42 Lichtpunkten auf „technische“ Leuchten – nicht wie im Angebot 

„dekorative“ Leuchten) - - € 24.642,00  

  

Es ergibt sich somit eine Auftragssumme von ca.   € 175.033,00  
 
Zusätzlich zum Finanzierungsplan wurde die Beleuchtung des Gehweges Oberwögern-Tumbach mit 8 Licht-
punkten ausgeschrieben – die Kosten betragen ca. € 12.500,00 – unter Berücksichtigung dieser Erweiterung 
des Bauumfanges ergeben sich schlussendlich Mehrkosten von € 2.533,00. 
     

Hinsichtlich Finanzierung wird festgehalten, dass (wie im Finanzierungsplan vorgesehen) diese durch 

oH-Mittel in den Jahren 2019 und 2020 gedeckt erfolgen soll. Eine „Darlehensfinanzierung“ erscheint 

auf Grund des Zinssatzes nicht sinnvoll, da die Gemeinde die notwendigen Mittel bereitstellen kann. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI (FH) Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Bgm. Wurm betont, dass hier unbedingt Maßnahmen notwendig sind, weil es für die bestehenden 

Leuchten teilweise keine Ersatzteile mehr gibt. 

GR Barnreiter meint, warum jetzt eine Änderung von 42 Lichtpunkten auf „technische“ Leuchten 

und nicht wie im Angebot „dekorative“ Leuchten erfolgen soll. Könnte man nicht die alte Beleuch-

tung in Loibersdorf und Gauschitzberg noch lassen? 

Gde.Sekr. Matzinger erklärt dazu, dass die Änderung der Leuchten deshalb erfolgen soll, weil die 

Auftragssumme über den angenommenen Schätzkosten liegt und wir hier etwas einsparen können. 
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Die Leuchten in Loibersdorf und Gauschitzberg sind genauso schlecht und müssen auch getauscht 

werden. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2018): 

 Auftragserteilung an die Fa. Linz Energieservice GmbH lt. Sachverhalt 

o Ausführung von 42 Lichtpunkten mit „technischer“ Leuchte – Reduzierung der Auftragssum-

me um ca. € 24.642,00 

o Herstellung Beleuchtung Gehweg Oberwögern-Tumbach (8 Lichtpunkte) 

 

Beschluss: 

Der Auftrag an die Fa. Linz Energieservice GmbH wird gemäß Sachverhalt und Beschlussvor-

schlag erteilt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 14.  Sportanlage - Erstellung eines Sanierungskonzeptes 
 

Sachverhalt: 

Die Gemeinde ist Eigentümer der Sportanlage und hat diese an die Sportunion Unterweitersdorf wei-

terverpachtet. 

Seitens der Union wurden in letzter Zeit viele Baumaßnahmen (Umbau/Sanierung) in den Raum ge-

stellt.  

 

Bei der Ausschuss-Sitzung am 24.09.2018 wurde folgende Vorgangsweise fixiert: 

 Nächste Schritte für weitere Baumaßnahmen (3 Jahres Projekt) 

o Angebote einholen 

o detaillierte Kostenaufstellungen  

o Abklärung Förderungen  

 

Sachverhalt von der Sitzung am 10.12.2018: 

 Lüftungsanlage – Hauptanliegen des Sanierungskonzeptes 

Ein zweiter Kostenvoranschlag von der Firma Luftikus GmbH wird eingeholt. 

 Stromanschluss für Flutlichtanlage 

Ein Angebot wird von der Union eingeholt. 

 Sanierung Räumlichkeiten Zielsport 

Holzverkleidung im Keller entsorgen, Bodenerneuerung; Abklärung Förderungen mit Herrn Himsl 

 Schaffung Faustballplatz 

Der bestehende Trainingsplatz soll mit einer Bewässerungsanlage versehen werden, somit gibt es 

die Probleme mit einem zu harten Platz nicht mehr. Nutzbar für Fußball und Faustball.     

 Sanierung Stocksporthalle 

Von einer Dämmung der Stocksporthalle wird abgesehen. Da die Halle für diverse Veranstaltun-

gen benützt wird, wäre es sinnvoll eine Küche einzubauen. Zumindest sollten einige Fixteile aus 

Nirosta (Spültisch, Arbeitsschrank etc.) vorhanden sein. 

Einbau Tor um die Anlieferung bei Veranstaltungen zu erleichtern. 

 Sanierung WC-Anlagen neben Tennislaube 

Für eine leichtere und optimale Reinigung sollte auf Nirosta Waschbecken und Nirosta Toiletten 

umgestellt werden.  
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 Tribüne für Zuschauer am Sportplatz 

Es gibt keine Förderungen für einen Tribünenbau. 

 Reinigung Gebäude und Rasenpflege 

Muss weiterhin von „Ehrenamtlichen“ der Union übernommen werden.  

 

Maßnahmenkatalog mit Kostenschätzungen: 

 

Lüftungsanlage Gasthaus: 
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Stromanschluss Flutlichtanlage: 

 

 

 
 

Bewässerungsanlage Trainingsfeld und Adaptierung für Faustball: 
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Sanierung Zielsportanlage: 

 
 

Heizanlage – Gasbrennwertgerät erneuern: 

 
Sanierung Stockhalle (Belag): 
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Finanzierungsvorschlag: 

 

 

Nächste Schritte: 

 Grundsatzbeschluss Projekt 

 Förderansuchen stellen und Finanzierung abklären 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Vzbgm. Brandstetter berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Bgm. Wurm erläutert die Notwendigkeit der geplanten Maßnahmen im Detail und Gde.Sekr. 

Matzinger erwähnt, dass die Ansuchen beim Land eingereicht werden sollten, damit wir sehen, ob die 

Förderungen wie geplant, auch realistisch sind. Bei der Finanzierung handelt es sich daher nur um 

einen Entwurf. Es soll jedoch einmal ein Grundsatzbeschluss über das Projekt gefasst werden. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Schul-, Kindergarten-, Kultur-, Sport-, Familien- und 

Seniorenangelegenheiten (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 11.03.2019): 

- Grundsatzbeschluss über Projekt 

- Finanzierungsplan-Entwurf 

 

Beschluss: 

Es wird ein Grundsatzbeschluss über das Projekt gefasst. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 15.  Umweltbericht 2018 
 

Sachverhalt: 

Auf Grund eines Erlasses des Amtes der O.ö. Landesregierung sollte der Umweltausschuss jährlich 

einen Tätigkeitsbericht dem Gemeinderat vorlegen. 

Der Bericht für das Jahr 2018  vom 04.03.2019 liegt nunmehr wie folgt vor: 

 

1. Allgemeines 

Der Ausschuss für örtliche Umwelt- und Klimabündnisfragen hat im Jahr 2018 

 

 3 Sitzungen mit 9 Tagesordnungspunkten 

 

abgehalten. 

 

Wesentlicher Inhalt der Beratungen im Ausschuss im abgelaufenen Jahr war der Zubau einer Klär-

schlammpresse. 

 

2. Tätigkeitsbericht 

Der nachstehende Bericht soll einen Großteil bzw. die wichtigsten Punkte aufzeigen, die der Aus-

schuss behandelt oder in die Wege geleitet hat. 

 

a) Abwasserbeseitigung 

 Kläranlage – Zubau einer Klärschlammpresse 

 Kanalsanierungen - Auftragsvergabe 

 

b) Klimabündnis/Energie 

 Gemeindeerklärung Glyphosatverzicht 

 Tag der Abfallwirtschaft 2018 

 Klimabündnisaktivitäten 2018 

 

c) Gesundheit 

 Gesunde Gemeinde – Programm 2018 

 

d) Abfall 

 Altstoffsammelzentrum – Änderung Aufstellung Container 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und bringt dem Gemeinderat den Umwelt-

bericht 2018 zur Kenntnis. 

Keine Wortmeldungen – der Bericht wird damit zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Zu 16.  Verein zur Förderung der Infrastruktur in der Gemeinde Unterweitersdorf - 

Rechnungsabschluss 2018 
 

Sachverhalt: 

Der Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Unterweitersdorf und & Co KG hat mit 

31.01.2019 den Rechnungsabschluss über das Finanzjahr 2018 erstellt und der Gemeinde gemäß dem 

Gesellschaftsvertrag zur Genehmigung vorgelegt. 

Der Bericht umfasst folgendes: 
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Prüfungsergebnis: 

Der Prüfungsausschuss hat am 25.02.2019 den Rechnungsabschluss überprüft und es wurden keine 

Mängel festgestellt. 
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Der Prüfungsausschuss schlägt einhellig vor, den Rechnungsabschluss zu genehmigen. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. Wurm berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Gde.Sekr. Matzinger erläutert als Obmann des Vereines „VFI“ den Bericht zum Rechnungsab-

schluss im Detail. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Lt. Vorschlag Prüfungsausschuss-Sitzung vom 25.02.2019 – Genehmigung Rechnungsabschluss 

 

Beschluss: 

Der Rechnungsabschluss 2018 wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 17.  Rechnungsabschluss 2018 
 

Sachverhalt: 

Gemäß §§ 92 und 93 der O.ö. Gemeindeordnung 1990 wurde über das Rechnungsjahr 2018 der Rech-

nungsabschluss einschließlich der Vermögensrechnung erstellt. 

An Hand der Kundmachung wird festgestellt, dass der Rechnungsabschluss in der Zeit vom 

26.02.2019 bis zum 12.03.2019 zur allgemeinen Einsicht aufgelegen ist. Es wurden gegen diesen kei-

ne Erinnerungen eingebracht. 

Die Prüfung im Sinne des § 91 (3) der O.ö. Gemeindeordnung 1990 erfolgte vor Auflage des Rech-

nungsabschlusses am 25.02.2019 durch den Prüfungsausschuss. 
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Prüfungsergebnis: 

Der Prüfungsausschuss hat am 25.02.2019 den Rechnungsabschluss überprüft – das Protokoll darüber 

liegt dem Rechnungsabschluss bei. 

Der Prüfungsausschuss schlägt vor, den Rechnungsabschluss zu genehmigen. 

 

Alle weiteren Details sind dem Rechnungsabschluss zu entnehmen 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. Wurm berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag, den 

Rechnungsabschluss 2018 zu genehmigen. 

Gde.Sekr. Matzinger erläutert die Details anhand des Berichtes zum Rechnungsabschluss und er-

wähnt, dass der Überschuss in Höhe von € 151.518,23 der Allgemeinen Rücklage für aoH.-Vorhaben 

zugeführt und somit der ordentliche Haushalt ausgeglichen erstellt wurde. Er berichtet über die Rück-

lagen- und Schuldenentwicklung und über die einzelnen Vorhaben im außerordentlichen Haushalt. 

Bei einigen Vorhaben mussten noch keine Zuführungsbuchungen gemacht werden, diese verschieben 

sich ins Finanzjahr 2019. 

Keine weiteren Wortmeldungen, da bereits eine Diskussion über den Rechnungsabschluss beim Prüf-

bericht des Prüfungsausschusses unter Pkt. 2 stattgefunden hat. 
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Beschlussvorschlag: 

 Lt. Vorschlag Prüfungsausschuss-Sitzung vom 25.02.2019 – Genehmigung Rechnungsabschluss 

samt Abweichung gegenüber dem Nachtragsvoranschlag 2018 

 Zuführung Überschuss oH an die aoH-Rücklage (€ 151.518,23) 

 

Beschluss: 

Der Rechnungsabschluss 2018 wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: 23 Ja-Stimmen (SPÖ+ÖVP-Fraktion, 2 Stimmenthaltungen (BUNT-Fraktion) 

 

 

 

 

Zu 18.  Tag des Ehrenamtes 
 

Sachverhalt: 

Dieser Punkt wurde auf Grund des Antrages der Fraktion „BUNT“ vom 28.02.2018 auf die Tagesord-

nung genommen. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Antragsteller GR Barnreiter berichtet über zahlreiche ehrenamtlich Tätige in unseren Vereinen und 

Organisationen (FF, Musik, Sport, „Essen auf Räder“ usw.) und er schlägt vor, dass man diesen Eh-

renamtlichen einmal „Danke“ sagen sollte und sie zu einem Essen und Getränken einzuladen. Er 

spricht von ca. 70 Personen und er hat schon ein Gespräch mit Herrn Schaurhofer von „Messer und 

Gabel“ diesbezüglich geführt. Als Datum würde sich der 05.12.2019 anbieten, da dies der „Internatio-

nale Tag des Ehrenamtes“ ist. Er stellt daher den Antrag, einen Grundsatzbeschluss für die Ab-

haltung von einem „Tag des Ehrenamtes“ zu fassen. 

Vzbgm. Brandstetter stellt den Antrag, dieses Themas an den zuständigen Ausschuss zur Abklä-

rung der Details zuzuweisen. 

Bgm. Wurm meint dazu, dass wir ca. 20 Vereine haben und wir hier mindestens von 200 Personen 

sprechen und nicht von 70 Ehrenamtlichen. 

Er lässt daher darüber abstimmen, einen Grundsatzbeschluss für die Abhaltung von einem Tag des 

Ehrenamtes zu fassen und gleichzeitig den Punkt an den zuständigen Ausschuss zur Klärung der De-

tails zuzuweisen. 

 

Beschluss: 

Es wird ein Grundsatzbeschluss über die Abhaltung von einem "Tag des Ehrenamtes" gefasst 

und gleichzeitig wird der Punkt dem zuständigen Ausschuss zur Klärung der Details zugewie-

sen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

Zu 19.  Allfälliges 
 

Vzbgm. Brandstetter und GV DI Matzinger laden noch zur Flurreinigungsaktion „Hui statt Pfui“ 

am 23.03.2019 von 08:00 – 10:00 ein (Treffpunkt: Altstoffsammelzentrum). Die Kinder der 2.+ 3. 

Klasse Volksschule beteiligen sich ebenfalls an der Aktion, jedoch schon am Donnerstag, den 
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21.03.2019. Treffpunkt ist um 09:15 Uhr bei der Gemeinde und es wären noch einige Begleitpersonen 

notwendig. 

 

 

 

Zu 19.1.  Gründung eines Standesamtsverbandes - Grundsatzbeschluss 
 

 

Sachverhalt: 

Dieser Punkt wurde auf Grund des Dringlichkeitsantrages vom 14.03.2019 auf die Tagesordnung ge-

nommen. 
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Grundsatzbeschluss Standesamtsverband 
 
Gründung eines Standesamtsverbandes; Grundsatzbeschluss 
Die Gemeinden Alberndorf, Engerwitzdorf, Gallneukirchen, Katsdorf und Unterweitersdorf haben die 
Absicht erklärt, einen gemeinsamen Standesamtsverband nach dem oö. Gemeindeverbändegesetz 
gründen zu wollen.  
Vorgespräche mit der Aufsichtsbehörde ergaben, dass die Voraussetzungen für einen eigenen Ver-
band gegeben sind, weil etwa 24.000 Einwohner in diesen Gemeinden leben. 
Die Aufgaben des Verbandes umfassen sämtliche Tätigkeiten des Standesamtes der Gemeinden. 
Sobald feststeht, wie viele Gemeinden aus diesem Kreis sich grundsätzlich für einen Beitritt ausspre-
chen, werden die Fragen der Personalausstattung, des Verbandssitzes und der voraussichtlichen Kos-
ten bearbeitet. 
In der Folge können die Satzungen ausgearbeitet werden, die dann wiederum von jedem Gemeinde-
rat zu beschließen sind., womit die Teilnahme am Standesamtsverband fixiert wird. 
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Antrag 
Der Gemeinderat möge sich grundsätzlich dafür aussprechen, mit den Gemeinden Alberndorf, En-
gerwitzdorf, Gallneukirchen, Katsdorf und Unterweitersdorf einen Standesamtsverband zu gründen. 
Ein definitiver Beschluss wird erst mit der Annahme der noch auszuarbeitenden Satzungen gefasst. 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. Wurm berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Gde.Sekr. Matzinger erklärt, dass die Aufgaben eines Standesbeamten rechtlich sehr umfangreich 

und vor allem bei Hochzeiten mit Auslandsberührung sehr kompliziert sind – daher erscheint hier eine 

Kooperation sehr sinnvoll. 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 07.03.2019): 

 Grundsatzbeschluss lt. Sachverhalt

Unterweitersdorf soll aber weiterhin Trauungsstandort bleiben.

Beschluss: 

Es wird ein Grundsatzbeschluss für die Gründung eines Standesamtsverbandes gefasst. Unter-

weitersdorf soll aber weiterhin Trauungsstandort bleiben. 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung: 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte 

Sitzung vom 13.12.2018 wurden Einwendungen erhoben: 

GR Barnreiter gibt einen Einwand gegen die aufliegende Verhandlungsschrift vom 13.12.2018 be-

kannt. Unter Pkt. 8 wurde beim Abstimmungsergebnis über den Zusatzantrag folgendes protokolliert: 

Mit Handzeichen: 2 Ja-Stimmen (BUNT-Fraktion), 23 Nein-Stimmen (SPÖ+ÖVP-Fraktion) 

Es hat sich jedoch GV Matzinger der Stimme enthalten. Das Abstimmungsergebnis müsste daher wie 

folgt lauten: 

Mit Handzeichen: 2 Ja-Stimmen (BUNT-Fraktion), 22 Nein-Stimmen (14 SPÖ+ 8 ÖVP), 1 Stimm-

enthaltung (GV Matzinger) 

Beschluss: 

Die beantragte Änderung des Protokolls wird mittels Handzeichens einstimmig genehmigt. 
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Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vor-

liegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung. 

 

Ende der Sitzung: 21:55 Uhr 

 

Vorsitzender:  Schriftführer: 

 

 

Wurm Wilhelm e.h. 

_________________________ 

 

  

Matzinger Christian e.h. 

Lehner Gerhard e.h. 

_________________________ 

 

 

 

 

Genehmigung Verhandlungsschrift 

 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung 

am 13.05.2019 keine Einwendung erhoben bzw. die Verhandlungsschrift ohne Änderung genehmigt 

wurde. 

 

 

Folgende Änderungen wurden genehmigt: 

Siehe Verhandlungsschrift vom _________ und diesem Protokoll beigefügten Berichtigungsvermerk. 

 

Im Sinne des § 54 Abs. 5 Oö. Gemeindeordnung wird vom Vorsitzenden und von den unterzeichneten 

Mitgliedern der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen das ordnungsgemäße Zustandekommen der 

Verhandlungsschrift bestätigt. 

 

 

 

Unterweitersdorf, am 13.05.2019 

 

 

Der Vorsitzende: 

 

Wurm Wilhelm e.h. 

________________________ 

 

 

Gemeinderat (SPÖ): Gemeinderat (ÖVP): Gemeinderat (BUNT): 

 

 

Zillner Günther e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Matzinger Johannes e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Barnreiter Karl e.h. 

_________________________ 

 

 


